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Sieben Jahre
Sieben lange Jahre hat die Ständige Impfkommission 
(STIKO) zur Beschlussfassung gebraucht. Jetzt ist es 
offi ziell und im Bundegesundheitsblatt veröffentlicht. 
Die Schluckimpfung gegen Rotaviren wird allgemein 
für Säuglinge unter sechs Mona-
ten empfohlen.
Rotaviren verursachen eine 
Magen-Darm-Entzündung mit 
teils schweren Brechdurchfällen. 
Sie sind sehr ansteckend. Jährlich 
erkranken 40.000 Kinder unter 
fünf Jahren. Dabei sind das nur 
die Fälle, die den Gesundheitsäm-
tern gemeldet werden. Experten 
schätzen die Dunkelziffer sehr 
hoch ein. 20.000 Kinder müssen 
jedes Jahr wegen einer Rota-
Infektion stationär behandelt werden. Der begleitende 
Flüssigkeitsverlust kann auch eine intensivmedizinische 
Betreuung erforderlich machen. Tödliche Verläufe oder 
bleibende Schäden sind jedenfalls in Deutschland sehr 
selten.
Die Rota-Impfung ist in drei östlichen Bundesländern 
sowie in Schleswig-Holstein schon länger von den dor-
tigen Landesgesundheitsämtern empfohlen. Die Bayern 
werden sich nach der STIKO-Entscheidung wohl auch 
dazu durchringen müssen. Merke: Gesundheit ist in 
Deutschland Ländersache!
Einige Krankenkassen erstatten die Impfstoffkosten 
bereits seit geraumer Zeit auf Kulanzbasis. Sogar die 
AOK Bayern hat sich - besser spät als gar nicht - ange-
sichts des zu erwartenden STIKO-Beschlusses zu einer 
Bezahlung bereit erklärt. Es ist zu hoffen, dass jetzt die 
Rota-Impfung schnell Eingang in den normalen Impfka-
lender fi ndet und dass die bürokratischen Hürden (Rech-
nung erstellen, Bezahlung an den Arzt, bei der Kasse 
einreichen, dann Rückerstattung) beseitigt werden.

Es bleibt verboten
Laut Arzneimittel-Richtlinie ist eine Verordnung von 
Medikamenten nur dann zulässig, wenn der Arzt/die 
Ärztin sich vom Zustand des Patienten überzeugt hat oder 
der Zustand aus der laufenden Behandlung bekannt ist. 
Die nachträgliche Ausstellung eines Rezepts aufgrund 
einer Anforderung Dritter (z.B. Pfl egeheim, Apotheke) 
ist nicht zulässig. Auf keinen Fall ist eine Rückdatie-
rung eines Rezepts möglich. Auch ein Hinweis auf der 
Verordnung über die nachträgliche Anforderung von 
Rezepten ist unzulässig. Auch Haus- oder Reiseapothe-
ken können nicht auf Kasse rezeptiert werden.

Masern in der Tagesschau
Deutsche Journalisten berichteten in einem nie gekann-
ten Umfang über eine Kinderkrankheit. Nicht die 
Bäckerblume, nein Hochkaräter wie Spiegel, Stern, 
Süddeutsche, Schwabmünchner. Und zwar großforma-

tig, Doppelseiten, Titel, Kom-
mentare, dritte Seite. Und dann 
die Krönung: Masern in der 
Tagesschau! Was war da los? 
Günther Jauch infi ziert? Nein, 
nur die üblichen Epidemien in 
München, Berlin und im Ruhr-
gebiet. Wie jedes Jahr. Wie 2005 
und 2010 wird Deutschland auch 
2015 das von der WHO vorgege-
bene Ziel der Masernelimination 
verfehlen. 
Man kann davon ausgehen, dass 

das mediale Interesse rasch wieder abfl auen wird. Es 
war am ehesten das berühmte Sommerloch, das gefüllt 
werden musste. Hochwasser vorbei, Wahlkampf fl au, in 
der Türkei wieder Ruhe, in Syrien nichts Neues, das 
Royal Baby noch nicht da - dann also Masern.
Dabei täte Medienpräsenz bei der Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten gut. Doch an ernsthafte nachhal-
tige Bemühungen zu glauben, fällt schwer. Erst wenn 
vor der Tagesschau statt der Aktienkurse die aktuellen 
Quoten der meldepfl ichtigen Infektionskrankheiten 
über den Ticker laufen, dann haben wir es geschafft. 
Und wenn sich die Kanzlerin öffentlich gegen Grippe 
impfen lässt.
P.S. 2005 war der Süddeutschen Zeitung ein vergleich-
barer Masernausbruch in München und in den Landkrei-
sen Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen 
gerade mal einen Einspalter mit 5,5 cm Höhe im hinte-
ren Teil des Blattes wert.
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